
ANHANG I

Landwirtschaftliche Erzeugnisse gemäß Artikel 2 Buchstabe b

Tabelle 1

Landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse, bei denen der Einfuhrzoll aus einem Wertzoll und einem
davon getrennten Agrarteilbetrag gemäß Artikel 3 Absatz 1 besteht

KN-Code Bezeichnung

ex 0403 Buttermilch, saure Milch und saurer Rahm, Joghurt, Kefir und
andere fermentierte oder gesäuerte Milch (einschließlich Rahm),
auch eingedickt oder aromatisiert, auch mit Zusatz von Zucker,
anderen Süßmitteln, Früchten, Nüssen oder Kakao:

0403 10 51 bis 0403 10 99 Joghurt, aromatisiert oder mit Zusatz von Früchten, Nüssen oder
Kakao

0403 90 71 bis 0403 90 99 andere, aromatisiert oder mit Zusatz von Früchten, Nüssen oder
Kakao

0405 20 10 und 0405 20 30 Milchstreichfette mit einem Fettgehalt von 39 GHT bis 75 GHT

0710 40 00 Zuckermais (auch in Wasser oder Dampf gekocht), gefroren

0711 90 30 Zuckermais, vorläufig haltbar gemacht (z. B. durch Schwefeldioxid
oder in Wasser, dem Salz, Schwefeldioxid oder andere vorläufig
konservierend wirkende Stoffe zugesetzt sind), zum unmittelbaren
Genuss nicht geeignet

ex 1517 Margarine; genießbare Mischungen und Zubereitungen von
tierischen oder pflanzlichen Fetten und Ölen sowie von
Fraktionen verschiedener Fette und Öle des Kapitels 15,

ausgenommen genießbare Fette und Öle sowie deren Fraktionen
der Position 1516:

1517 10 10 Margarine, ausgenommen flüssige Margarine, mit einem
Milchfettgehalt von mehr als 10 bis 15 GHT

1517 90 10 andere, mit einem Milchfettgehalt von mehr als 10 bis 15 GHT

1702 50 00 chemisch reine Fructose

ex 1704 Zuckerwaren ohne Kakaogehalt (einschließlich weißer
Schokolade), ausgenommen Süßholz-Auszug mit einem Gehalt

an Saccharose von mehr als 10 GHT, ohne Zusatz anderer Stoffe,
der unter dem KN-Code 1704 90 10 eingereiht wird

1806 Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen

Ex19 01 Malzextrakt; Lebensmittelzubereitungen aus Mehl, Grobgrieß,
Feingrieß, Stärke oder Malzextrakt, ohne Gehalt an Kakao oder
mit einem Gehalt an Kakao, berechnet als vollständig entfetteter
Kakao, von weniger als 40 GHT, anderweit weder genannt noch

inbegriffen; Lebensmittelzubereitungen aus Waren der Positionen
0401 bis 0404, ohne Gehalt an Kakao oder mit einem Gehalt an
Kakao, berechnet als vollständig entfetteter Kakao, von weniger

als 5 GHT, anderweit weder genannt noch inbegriffen,
ausgenommen Zubereitungen des KN-Codes 1901 90 91

ex 1902 Teigwaren, auch gekocht oder gefüllt (mit Fleisch oder anderen
Stoffen) oder in anderer Weise zubereitet, z. B. Spaghetti,

Makkaroni, Nudeln, Lasagne, Gnocchi, Ravioli, Cannelloni;
Couscous, auch zubereitet, ausgenommen gefüllte Teigwaren, die

unter den KN-Codes 1902 20 10 und 1902 20 30 eingereiht
werden
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1903 00 00 Tapiokasago und Sago aus anderen Stärken, in Form von Flocken,
Graupen, Perlen, Krümeln und dergleichen

1904 Lebensmittel, durch Aufblähen oder Rösten von Getreide oder
Getreideerzeugnissen hergestellt (z. B. Cornflakes), Getreide
(ausgenommen Mais) in Form von Körnern oder Flocken oder
anders bearbeiteten Körnern, ausgenommen Mehl, Grobgrieß und
Feingrieß, vorgekocht oder in anderer Weise zubereitet, anderweit
weder genannt noch inbegriffen

1905 Backwaren, auch kakaohaltig; Hostien, leere Oblatenkapseln von
der für Arzneiwaren verwendeten Art, Siegeloblaten, getrocknete
Teigblätter aus Mehl oder Stärke und ähnliche Waren

2001 90 30 Zuckermais (Zea mays var. saccharata), mit Essig oder Essigsäure
zubereitet oder haltbar gemacht

2001 90 40 Yamswurzeln, Süßkartoffeln und ähnliche genießbare Pflanzenteile,
mit einem Stärkegehalt von 5 GHT oder mehr, mit Essig oder
Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht

2004 10 91 Kartoffeln in Form von Mehl, Grieß oder Flocken, anders als mit
Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, gefroren,

ausgenommen Erzeugnisse der Position 2006

2004 90 10 Zuckermais (Zea mays var. saccharata), anders als mit Essig oder
Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, gefroren,

ausgenommen Erzeugnisse der Position 2006

2005 20 10 Kartoffeln in Form von Mehl, Grieß oder Flocken, anders als mit
Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht,

ungefroren, ausgenommen Erzeugnisse der Position 2006

2005 80 00 Zuckermais (Zea mays var. saccharata), anders als mit Essig oder
Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, ungefroren,

ausgenommen Erzeugnisse der Position 2006

2008 99 85 Mais, ausgenommen Zuckermais (Zea mays var. saccharata), in
anderer Weise zubereitet oder haltbar gemacht, ohne Zusatz von
Alkohol oder Zucker

2008 99 91 Yamswurzeln, Süßkartoffeln und ähnliche genießbare Pflanzenteile,
mit einem Stärkegehalt von 5 GHT oder mehr, in anderer Weise
zubereitet oder haltbar gemacht, ohne Zusatz von Alkohol oder
Zucker

2101 12 98 Zubereitungen auf der Grundlage von Kaffee

2101 20 98 Zubereitungen auf der Grundlage von Tee oder Mate

2101 30 19 Kaffeemittel, geröstet (ausg. Zichorien)

2101 30 99 Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus gerösteten Kaffeemitteln
(ausg. Zichorien)

2102 10 31 und 2102 10 39 Backhefen, getrocknet oder nicht getrocknet

2105 00 Speiseeis, auch kakaohaltig

ex 2106 Lebensmittelzubereitungen, anderweit weder genannt noch
inbegriffen, ausgenommen Waren der Unterpositionen

2106 10 20, 2106 90 20 und 2106 90 92 und ausgenommen
Zuckersirupe, aromatisiert oder gefärbt

2202 90 91, 2202 90 95 und 2202 90 99 Andere nichtalkoholhaltige Getränke, ausgenommen Frucht- und
Gemüsesäfte der Position 2009, Erzeugnisse der Positionen 0401

bis 0404 enthaltend oder mit einem Gehalt an Fetten aus
Erzeugnissen der Positionen 0401 bis 0404



2905 43 00 Mannitol

2905 44 D-Glucitol (Sorbit)

3302 10 29 Mischungen von Riechstoffen und Mischungen (einschließlich
alkoholischer Lösungen) auf der Grundlage eines oder mehrerer

dieser Stoffe, von der als Rohstoffe für die Industrie verwendeten
Art; andere Zubereitungen auf der Grundlage von Riechstoffen
von der zum Herstellen von Getränken verwendeten Art, mit
einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 0,5 % vol,

ausgenommen die des KN-Codes 3302 10 21

3501 Casein, Caseinate und andere Caseinderivate; Caseinleime

ex 3505 10 Dextrine und andere modifizierte Stärken, ausgenommen
veretherte und veresterte Stärken der Unterposition 3505 10 50

3505 20 Leime auf der Grundlage von Stärken, Dextrinen oder anderen
modifizierten Stärken

3809 10 Appretur- oder Endausrüstungsmittel, Beschleuniger zum Färben
oder Fixieren von Farbstoffen und andere Erzeugnisse und
Zubereitungen (z. B. zubereitete Schlichtemittel und Zubereitungen
zum Beizen), von der in der Textilindustrie, Papierindustrie,
Lederindustrie oder ähnlichen Industrien verwendeten Art,
anderweit weder genannt noch inbegriffen, auf der Grundlage von
Stärke oder Stärkederivaten

3824 60 Sorbit, ausgenommen Waren der Unterposition 2905 44

Tabelle 2

Landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse, bei denen der Einfuhrzoll aus einem Wertzoll
einschließlich eines Agrarteilbetrags oder eines spezifischen Zolls gemäß Artikel 3 Absatz 2 besteht

KN-Code Bezeichnung

ex 0505 Vogelbälge und andere Vogelteile, mit ihren Federn oder Daunen, Federn und
Teile von Federn (auch beschnitten), Daunen, roh oder nur gereinigt,
desinfiziert oder zum Haltbarmachen behandelt; Mehl und Abfälle von Federn
oder Federteilen:

0505 10 90 Federn von der zum Füllen verwendeten Art und Daunen, andere als roh

0505 90 00 andere

0511 99 39 Natürliche Schwämme tierischen Ursprungs, andere als roh

ex 1212 29 00 Algen und Tange, frisch, gekühlt, gefroren oder getrocknet, auch gemahlen,
ungenießbar, ausgenommen die in der Pharmazie verwendeten

ex 1302 Pflanzensäfte und Pflanzenauszüge; Pektinstoffe, Pektinate und Pektate; Agar-
Agar und andere Schleime und Verdickungsstoffe von Pflanzen, auch
modifiziert:

1302 12 00 Pflanzensäfte und Pflanzenauszüge von Süßholzwurzeln

1302 13 00 Pflanzensäfte und Pflanzenauszüge von Hopfen

1302 19 20 und 1302 19 70 Pflanzensäfte und Pflanzenauszüge ausgenommen Pflanzensäfte und
Pflanzenauszüge von Süßholzwurzeln und Hopfen, Vanille-Oleoresin und
Opium

ex 1302 20 Pektate

1302 31 00 Agar-Agar, auch modifiziert



1302 32 10 Schleime und Verdickungsstoffe aus Johannisbrot oder Johannisbrotkernen,
auch modifiziert

1505 00 Wollfett und daraus stammende Fettstoffe, einschließlich Lanolin

1506 00 00 Andere tierische Fette und Öle sowie deren Fraktionen, auch raffiniert, jedoch
nicht chemisch modifiziert

ex 1515 90 11 Jojobaöl und seine Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch
modifiziert

1516 20 10 Hydriertes Rizinusöl (sog. Opalwachs)

1517 90 93 genießbare Mischungen und Zubereitungen der als Form- und Trennöle
verwendeten Art

ex 1518 00 Tierische und pflanzliche Fette und Öle sowie deren Fraktionen, gekocht,
oxidiert, dehydratisiert, geschwefelt, geblasen, durch Hitze im Vakuum oder

in inertem Gas polymerisiert oder anders chemisch modifiziert,
ausgenommen Waren der Position 1516; ungenießbare Mischungen und

Zubereitungen von tierischen oder pflanzlichen Fetten und Ölen sowie von
Fraktionen verschiedener Fette und Öle des Kapitels 15, anderweit weder
genannt noch inbegriffen, ausgenommen die Öle, die unter den KN-Codes

1518 00 31 und 1518 00 39 eingereiht werden

1520 00 00 Glycerin, roh; Glycerinwasser und Glycerinunterlaugen

1521 Pflanzenwachse (ausgenommen Triglyceride), Bienenwachs, andere
Insektenwachse und Walrat, auch raffiniert oder gefärbt

1522 00 10 Degras

1702 90 10 Chemisch reine Maltose

1704 90 10 Süßholz-Auszug mit einem Gehalt an Saccharose von mehr als 10 GHT, ohne
Zusatz anderer Stoffe

1803 Kakaomasse, auch entfettet

1804 00 00 Kakaobutter, Kakaofett und Kakaoöl

1805 00 00 Kakaopulver ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln

ex 1901 Malzextrakt; Lebensmittelzubereitungen aus Mehl, Grobgrieß, Feingrieß,
Stärke oder Malzextrakt, ohne Gehalt an Kakao oder mit einem Gehalt an

Kakao, berechnet als vollständig entfetteter Kakao, von weniger als
40 GHT, anderweit weder genannt noch inbegriffen;

Lebensmittelzubereitungen aus Waren der Positionen 0401 bis 0404, ohne
Gehalt an Kakao oder mit einem Gehalt an Kakao, berechnet als vollständig
entfetteter Kakao, von weniger als 5 GHT, anderweit weder genannt noch

inbegriffen:

1901 90 91 kein Milchfett, keine Saccharose, Isoglucose, Glucose oder Stärke
enthaltend, oder weniger als 1,5 GHT Milchfett, 5 GHT Saccharose

(einschließlich Invertzucker) oder Isoglucose, 5 GHT Glucose oder Stärke
enthaltend, ausgenommen Lebensmittelzubereitungen in Pulverform aus

Waren der Positionen 0401 bis 0404

ex 2001 90 92 Palmherzen, mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht

ex 2008 Früchte, Nüsse und andere genießbare Pflanzenteile, in anderer Weise
zubereitet oder haltbar gemacht, auch mit Zusatz von Zucker, anderen
Süßmitteln oder Alkohol, anderweit weder genannt noch inbegriffen:

2008 11 10 Erdnussbutter

2008 91 00 Palmherzen



ex 2101 Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus Kaffee, Tee oder Mate und
Zubereitungen auf der Grundlage dieser Waren oder auf der Grundlage von
Kaffee, Tee oder Mate; geröstete Zichorien sowie Auszüge, Essenzen und

Konzentrate hieraus, ausgenommen Zubereitungen, die unter die KN-Codes
2101 12 98, 2101 20 98, 2101 30 19 und 2101 30 99 eingereiht werden

ex 2102 10 Hefen, lebend:

2102 10 10 ausgewählte Mutterhefen (Hefekulturen)

2102 10 90 andere Hefen, ausgenommen Backhefen

2102 20 Hefen, nicht lebend; andere Einzeller-Mikroorganismen, nicht lebend

2102 30 00 zubereitete Backtriebmittel in Pulverform

2103 Zubereitungen zum Herstellen von Würzsoßen und zubereitete Würzsoßen;
zusammengesetzte Würzmittel; Senfmehl, auch zubereitet, und Senf

2104 Zubereitungen zum Herstellen von Suppen oder Brühen; Suppen und Brühen;
zusammengesetzte homogenisierte Lebensmittelzubereitungen

ex 2106 Lebensmittelzubereitungen, anderweit weder genannt noch inbegriffen:

ex 2106 10 Eiweißkonzentrate und texturierte Eiweißstoffe:

2106 10 20 kein Milchfett und keine Saccharose, Isoglucose, Glucose oder Stärke
enthaltend oder weniger als 1,5 GHT Milchfett, 5 GHT Saccharose oder
Isoglucose, 5 GHT Glucose oder Stärke enthaltend

ex 2106 90 andere:

2106 90 20 zusammengesetzte alkoholhaltige Zubereitungen der zum Herstellen von
Getränken verwendeten Art, ausgenommen solche auf der Basis von
Riechstoffen

2106 90 92 andere Zubereitungen, kein Milchfett und keine Saccharose, Isoglucose,
Stärke oder Glucose enthaltend, oder weniger als 1,5 GHT Milchfett, 5 GHT
Saccharose oder Isoglucose, 5 GHT Glucose oder Stärke enthaltend

2201 10 Wasser, einschließlich natürlichen oder künstlichen Mineralwassers und
kohlensäurehaltigen Wassers, ohne Zusatz von Zucker, anderen Süßmitteln
oder Aromastoffen

2202 10 00 Wasser, einschließlich Mineralwasser und kohlensäurehaltigen Wassers, mit
Zusatz von Zucker, anderen Süßmitteln oder Aromastoffen

2202 90 10 Andere nichtalkoholhaltige Getränke, ausgenommen Frucht- und
Gemüsesäfte der Position 2009, keine Erzeugnisse der Positionen 0401 bis

0404 und keine Fette aus Erzeugnissen der Positionen 0401 bis 0404
enthaltend

2203 00 Bier aus Malz

2205 Wermutwein und andere Weine aus frischen Weintrauben, mit Pflanzen oder
anderen Stoffen aromatisiert

ex 2207 Außer falls aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen hergestellt, die im Anhang I
des AEUV aufgeführt sind: Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von 80 %
vol. oder mehr, unvergällt, und Ethylalkohol und Branntwein mit beliebigem
Alkoholgehalt, vergällt

ex 2208 Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von weniger als 80 % vol., unvergällt,
andere als hergestellt aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die im Anhang I
des AEUV aufgeführt sind; Branntwein, Likör und andere alkoholhaltige
Getränke

2402 Zigarren (einschließlich Stumpen), Zigarillos und Zigaretten, aus Tabak oder
Tabakersatzstoffen



2403 Anderer verarbeiteter Tabak und andere verarbeitete Tabakersatzstoffe;
„homogenisierter“ oder „rekonstituierter“ Tabak; Tabakauszüge und
Tabaksoßen

3301 90 Extrahierte Oleoresine; Konzentrate ätherischer Öle in Fetten, nicht flüchtigen
Ölen, Wachsen oder ähnlichen Stoffen, durch Enfleurage oder Mazeration
gewonnen; terpenhaltige Nebenerzeugnisse aus ätherischen Ölen; destillierte
aromatische Wässer und wässrige Lösungen ätherischer Öle

ex 3302 Mischungen von Riechstoffen und Mischungen (einschließlich alkoholischer
Lösungen) auf der Grundlage eines oder mehrerer dieser Stoffe, von der als
Rohstoffe für die Industrie verwendeten Art; andere Zubereitungen auf der
Grundlage von Riechstoffen von der zum Herstellen von Getränken
verwendeten Art:

3302 10 10 Zubereitungen von der in der Getränkeindustrie verwendeten Art, die alle
charakteristischen Aromastoffe eines Getränks enthalten, mit einem
vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 0,5 % vol.

3302 10 21 Zubereitungen von der in der Getränkeindustrie verwendeten Art, die alle
charakteristischen Aromastoffe eines Getränks enthalten, mit einem
vorhandenen Alkoholgehalt von höchstens 0,5 % vol., kein Milchfett und
keine Saccharose, Isoglucose, Stärke oder Glucose enthaltend, oder weniger
als 1,5 GHT Milchfett, 5 GHT Saccharose oder Isoglucose, 5 GHT Glucose
oder Stärke enthaltend

Ex35 02 Albumine (einschließlich Konzentraten aus zwei oder mehr Molkenproteinen,
die mehr als 80 GHT Molkenproteine, bezogen auf die Trockenmasse,
enthalten), Albuminate und andere Albuminderivate:

Eieralbumin:

ex 3502 11 getrocknet:

3502 11 90 anderes als ungenießbar oder ungenießbar gemacht

ex 3502 19 anderes:

3502 19 90 anderes als ungenießbar oder ungenießbar gemacht

ex 3502 20 Molkenproteine (Lactalbumin), einschließlich Konzentraten aus zwei oder
mehr Molkenproteinen:

3502 20 91 und 3502 20 99 andere als ungenießbar oder ungenießbar gemacht; auch getrocknet (in
Blättern, Kristallen, Flocken, Pulver)

3823 Technische einbasische Fettsäuren; saure Öle aus der Raffination; technische
Fettalkohole
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